
II~1140 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

11.3.1968 

499/A.B. 

zu 528/J 
A n fra gebe a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Inneres S 0 r 0 n i c s 

auf die Anfrage der Abgeordneten H art 1 und Genossen, 

betreffend den finanziellen Aufwand, der durch die Anstellung des Schau

spielers Franz Faidiga im Bundesministerium für Inneres entstanden ist. 

-.-.-.-.-
Zu der von den Abgeordneten Hartl, Machunze, Gabriele und Genossen in 

der Sitzung des Nationalrates vom 14020 1968 gestellten Anfrage betreffend 

den finanziellen Aufwand, der durch die Anstellung des Schauspielers Franz 

Faidiga im Bundesministerium für Inneres entstanden ist, beehre ich mich 

mi tzuteia.Em: 

Zu 1) Zwischen Guido Faidiga (nicht wie in der Anfrage angegeben Franz 

Faidiga) und dem Bundesministerium für Inneres bestand ein Honorarüberein

kommen, aber keinerlei Form eines Dienstverhältnissese 

Zu 2) Das unter 1) genannte Übereinkommen erstreckte sich auf den Zeit

raum vom 1. Jänner bis 30. April 1966. 

Zu 3) Für den unter 2) genannten Zeitraum erhielt Guido Faidiga ein 

Gesamthonorar von S 20.000,- (Schilling Zwanzigtausend.). 

Zu 4) Die Kosten der Aktion "Leben hat Vorrang" betz:ugen insgesamt 

2,319.041,15 S. 

Zu 5) Die unter 4) genannten Kosten wurden wie folgt bedeckt: 

Finanzgesetzl. 
Ansatz. 
(dzt. Benennung) 

1/11118 

1/11301 

1/11303 

1/11401 

Ansatzbezeichnung 

Zivilschutz, Aufwandkredite 

Bundespolizei, Verwaltungsaufwand 

Bundespolizei, Anlagen 

Bundesgendarmerie , VerVl. Aufwand 

-.-.-.-.-.-
Die fünf konkreten Fragen lauteten: 

Betrag 
S 

1,056 .OOO,-~ 

471.079,15 

320.883,--

471.079,-= 

1) In welchem Dienstverhältnis stand der Schauspieler Franz Faidiga 

im Innenministerium? 
2) Wie lange bestand dieses Dienstverhältnis? 
3) Wie hoch war der durch die Einstellung des Schauspielers Franz 

Faidiga im Bundesministerium für Inneres enstandene finanzielle Aufwand? 
4) Welche Kosten hat die ll.ldion "Leben hat Vorrang" verursacht? 
5) Aus welchem BudgetJtitel des Innenministeriums wurde der Betrag zu 

Punkt 4) gedeckt? -.-.-.-.-
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